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PLANZEICHENERLÄUTERUNG
FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

ART DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

WA Allgemeines Wohngebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1, 3 und 4

MI Mischgebiet, siehe textliche Festsetzung Nr. 1 und 4

MASS DER BAULICHEN NUTZUNG gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB

III Zahl der Vollgeschosse - als Höchstmaß

III Zahl der Vollgeschosse - zwingend

0,4 Grundflächenzahl

FH max = Maximale Firsthöhe bezogen auf Oberkante fertige zugeordnete Erschließungsstraße

siehe textliche Festsetzung Nr. 2

TH max = Maximale Traufhöhe bezogen auf Oberkante fertige zugeordnete Erschließungsstraße

siehe textliche Festsetzung Nr. 2

BAUWEISE, BAULINIEN, BAUGRENZEN gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB

o Offene Bauweise

a Abweichende Bauweise, siehe textliche Festsetzung Nr. 3

Baulinie

Baugrenze

VERKEHRSFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung :

- Fußweg / Radweg

SONSTIGE PLANZEICHEN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Bahnhof Mönkediek“
- 1. Änderung gem. § 9 (7) BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen gem. § 16 (5) BauNVO

Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zu belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB

Mit Leitungsrecht belastete Fläche zugunsten der Versorgungsträger

BESTANDSDARSTELLUNGEN UND HINWEISE

Vorhandene Flurstücksgrenze

Vorhandene Flurstücksnummer

Vorhandene Gebäude 

Bahnanlage

FESTSETZUNGEN gem. § 86 BauO NRW i.V.m. § 9 (4) BauGB

Stellung der Hauptgebäude (Hauptfirstrichtung)

Dachneigung

L

Baulinie, zugleich Straßenverkehrsflächenbegrenzung

Baugrenze, zugleich Straßenverkehrsflächenbegrenzung

123

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes „Bahnhof Mönkediek“
- nachrichtlich

GRÜNFLÄCHEN gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB

Private Grünfläche

45 - 50°

RECHTSGRUNDLAGEN
 in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) in der 

zuletzt geänderten Fassung.

 in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), in der zuletzt geänderten Fassung. 

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 
(BGBl. I 1991 S. 58).

 in der Bekanntma-
chung der Neufassung vom 01.03.2000 (GV NRW S. 256), in der zuletzt geänderten Fassung.

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 
(GV NRW S. 666), in der zuletzt geänderten Fassung.

 in der Fassung
der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV NRW S. 926), in der zuletzt geänderten Fassung.

 in der Fassung der Be-
kanntmachung der Neufassung des Wassserhaushaltsgesetzes vom 19.08.2002, in der zuletzt geänderten
Fassung. 

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.03.2002
(BGBl. I S. 1193), in der zuletzt geänderten Fassung. 

 in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.07.2000 (GV NRW S. 568)

 in der Fassung der Bekanntmachung vom
25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), in der zuletzt geänderten Fassung. 
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"BAHNHOF MÖNKEDIEK" - 1. ÄNDERUNG

Einschließlich der Änderung gemäß § 13 (2) Bau GB
lt. Ratsbeschluss vom

AUFSTELLUNGSVERFAHREN
Die Darstellung der Grundstücksgrenzen stimmt mit dem Katasternachweis überein.
Die Planunterlage entspricht den Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung.

Dipl.-Ing. Sieveneck
öffentlich bestellter Vermessungsingenieur

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 06.11.2007 nach
§ 2 i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan aufzustellen.
Dieser Beschluss ist am 02.05.2008 ortsüblich bekannt gemacht worden.
Telgte, den 02.05.2008

Dr. Hoppe
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Der Ausschuss Planen und Bauen, Umland und Umwelt des Rates der Stadt Telgte hat am 06.11.2007 nach §
3 Abs. 2 des Baugesetzbuches beschlossen, diesen Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - öffentlich
auszulegen.
Telgte, den 06.11.2007

Dr. Hoppe
Vorsitzender des Ausschusses

Hüttmann
Schriftführer

Planen und Bauen, Umland und Umwelt

Dieser Bebauungsplan - Entwurf mit Begründung - hat nach § 3 Abs. 2 des Baugesetzbuches in der Zeit
vom 13.05.2008 bis einschließlich 14.06.2008 zu jedermanns Einsicht  öffentlich ausgelegen.
Diese Auslegung gem. § 3 Abs. 2 wurde gleichzeitig mit der Einholung der Stellungnahmen gem. § 4 Abs. 2
des Baugesetzbuches durchgeführt.
Telgte, den 16.06.2008

Dr. Meendermann
Bürgermeister 

Der Rat der Stadt Telgte hat am 11.09.2008 nach § 10 des Baugesetzbuches diesen Bebauungsplan als
Satzung beschlossen.
Telgte, den 11.09.2008

Dr. Meendermann
Bürgermeister 

Gem. § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuches ist der Beschluss dieses Bebauungsplanes am                        orts-
üblich bekannt gemacht worden. In dieser Bekanntmachung wurde ebenfalls auf die Vorschriften des § 44
Abs. 3 Sätze 1 und 2 und Abs. 4, des § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuches sowie auf die Vorschriften des § 7
Abs. 6 GO NRW hingewiesen. Der Bebauungsplan hat am                        Rechtskraft erlangt.
Telgte, den

Dr. Meendermann
Bürgermeister

Stand: Neu

TEXT 

FESTSETZUNGEN gem. § 9 BauGB und BauNVO

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 1 (5 - 10) BauNVO)

1.1 In dem festgesetzten Allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) BauNVO (Betriebe
des Beherbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltung, Gar-
tenbaubetriebe, Tankstellen) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.2 In dem festgesetzten Mischgebiet sind die nach § 6 (2) Nr. 6,7 und 8 BauNVO zulässigen Nutzungen
(Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten) unzulässig.

1.3 In dem festgesetzten Mischgebiet ist die gem. § 6 (3) BauNVO ausnahmsweise zulässige Nutzung
(Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

1.4 In dem festgesetzten Mischgebiet kann Einzelhandel mit den im folgenden genannten innenstadt- und
nahversorgungsrelevanten Sortimenten nur ausnahmsweise zugelassen werden:

Nahversorgungs- und zentrenrelevante Sortimente:

– Nahrungs- und Genussmittel (inkl. Getränke, Tee, Tabakwaren, und Reformwaren) 

– Backwaren, Fleischwaren

– Drogerie- und Körperpflegeartikel, Parfümerie

– Zeitungen und Zeitschriften

Zentrenrelevante Sortimente:

– (Schnitt-)blumen

– Bücher, Antiquariat, Papier, Schreibwaren, Bürobedarf, Organisationsmittel für Bürozwecke

– Pharmazeutik, medizinische und orthopädische Artikel

– Damenoberbekleidung, Herrenoberbekleidung, Kinderbekleidung, Lederbekleidung, Handarbeitsbedarf, Kurzwaren, 
Meterware Stoffe, Wolle, Wäsche/Dessous/Nachtwäsche, Berufsbekleidung

– Schuhe, Sportschuhe, Lederwaren, Taschen, Koffer, Regenschirme

– Glas, Porzellan, Keramik, Haushaltswaren, Haushalt, Bestecke, Geschenkartikel

– Spielwaren, Künstlerbedarf/Bastelzubehör, Babyartikel, Musikinstrumente, sportpokale, Sportpreise, Briefmarken, Münzen

– Sportartikel und Sportkleingeräte, Sportbekleidung, Waffen, Angler- und Jagdbedarf, Fahrräder& Zubehör, Campingartikel

– Kunstgewerbe/Bilder und Rahmen, Gardinen/Heimtextilien/Dekostoffe, Haus-, Bett- und Tischwäsche, Bettwaren/Matratzen

– Elektrokleingeräte, Elektrogroßgeräte, Bild- und Tonträger, Telekommunikation und Zubehör, Computer und Zubehör, 
Fotoartikel

– Uhren, Schmuck

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(gem. § 9 (1) Nr. 1 u. (3) BauGB i.V.m. § 16 (2) Nr. 4 BauNVO)

2.1 Höhe der baulichen Anlagen
Die maximal zulässigen bzw. zwingend einzuhaltenden Trauf-/ und Firsthöhen der Gebäude sind in
den jeweiligen Bereichen der Planzeichnung bezogen auf die Oberkante fertiger zugeordneter Er-
schließungsstraße festgesetzt. Werden nach Detailplanung der Erschließungsanlagen Niveauverände-
rungen erforderlich, ändert sich die Bezugshöhe im gleichen Maße. Die Bezugshöhe wird von der
Stadt Telgte angegeben.

2.2 Geschossigkeit
Im Bereich des mit zwingend dreigeschossiger Bauweise festgesetzten Mischgebiet sind im rückwärti-
gen Bereich der Bebauung (Westseite) untergeordnete eingeschossige Anbauten zulässig.

3. BAUWEISE UND ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
(gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB i.V.m. § 22  (4)BauNVO)

3.1 in dem mit WA * gekennzeichneten Allgemeinen Wohngebiet ist abweichende Bauweise festgesetzt.
Eine Überschreitung der Gebäudelängen von 50 m ist grundsätzlich zulässig, wobei die für eine offene
Bauweise erforderlichen Grenzabstände gem. BauO NW einzuhalten sind.

3.2 Im Bereich der festgesetzten Baulinie entlang der Bahnhofstraße/Mönkediek ist ein geringfügiges Zu-
rückspringen einzelner Gebäudeteile bis zu 1 m zulässig.

4. FLÄCHEN FÜR GARAGEN UND NEBENANLAGEN 
(gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. §§ 12 (6) und 23 (5) BauNVO)

4.1 Garagen i. S. d. § 12 BauNVO können außerhalb der überbaubaren Flächen nur ausnahmsweise zu-
gelasse werden.

4.2 Sonstige genehmigungspflichtige Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sind mit Ausnahme von Anlagen
für Müllcontainern und Fahrradabstellanlagen (auch überdachte) nur innerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig.

5. ABSTANDSFLÄCHEN
(gem. § 9 (1) Nr. 2a BauGB)

5.1 Zwischen dem an der westlichen Grenze des Plangebietes  (Flurstück 573) grenzständig vorhandenen
Gebäude und dem östlich geplanten Gebäude (Kennzeichnung „Baufeld A”) ist eine Unterschreitung
der Abstandsfläche gem. § 6 BauO NW  um bis zu 50 % – auf mindestens jedoch 3,00 m – zulässig.

HINWEISE
DENKMÄLER

Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kulturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauerwerk, Einzel-
funde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit) entdeckt wer-
den. Die  Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt und dem Landschaftsverband Westfalen- Lippe,
Westf. Museum für Archäologie / Amt für Bodendenkmalpflege, Münster unverzüglich anzuzeigen ( §§ 15
und 16 DSCHG NRW ).

KAMPFMITTEL

Bodeneingreifende Bauarbeiten sollten mit gebotener Vorsicht erfolgen, da ein Kampfmittelvorkommen
nicht völlig ausgeschlossen werden kann.

ALTLASTEN

Im Plangebiet besteht aufgrund der früheren gewerblichen Nutzung ein Verdacht auf Altlasten. Die Stadt
führte im Rahmen eines Gutachtens Untersuchungen zur Gefährdungsschätzung durch.
 Eine ordnungsgemäße Sanierung der festgestellten Bodenverunreinigungen kann erst im Zuge der Rück-
baumaßnahmen und der Aufbereitung des Geländes vorgenommen werden und ist zum Zeitpunkt der
Übergabe an den Vertragspartner mit Datum vom 31.12.2001 abgeschlossen. 

IMMISSIONSSCHUTZ

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist mit Gerüchen aus dem Gewerbegebiet Orkotten vorbela-
stet. Der Immissionswert für Wohngebiete gem. Geruchsimmissionsrichtlinie von 0,10 wird nach den Er-
gebnissen des erstellten Geruchsgutachtens Nr. 4051200 (Uppenkamp + Partner, Ahaus, Dez. 2000) nicht
überschritten.

Im Rahmen der Baugenehmigung ist nachzuweisen, dass für die schützenswerte Nutzung (Altenpflegeein-
richtung) die Werte 45 dB(A) und 35 dB(A) eingehalten werden.Laut Gutachten (Graner + Partner, Düssel-
dorf, 09.03.2008 und 24.06.2008 sind auf der Südseite der Gebäude zur Lärmquelle (Gewerbe) keine öffen-
baren Fenster anzuordnen.
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